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Sachverhaltsdarstellung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow hat in ihrer Sitzung am 29.10.2024 den 
Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Pinnow für den Bereich Pinnow gefasst. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Absatz 1 BauGB erfolgte durch eine Veröffentlichung der Unterlagen im Internet und einer 
zusätzlichen öffentliche Auslegung des Vorentwurfs in der Zeit vom 28.07.25 bis zum 
29.08.25. Gleichzeitig hat die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
stattgefunden. 
  
Die aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen wurden geprüft und ggf. in die Planunterlagen eingearbeitet. Die 
Anregungen sind in den Abwägungsunterlagen zusammengefasst. 
  
  
Beschlussvorschlag 
 
1. Die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und frühzeitigen 

Behördenbeteiligung zum Vorentwurf der 3. Änderung des Teil-Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Pinnow für den Bereich Pinnow vorgebrachten Stellungnahmen hat die 
Gemeindevertretung gemäß anliegender Abwägungsunterlagen geprüft. 

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt über die Zwischenabwägung 
der Stellungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit gemäß der vorliegenden 
Zusammenstellung. 

3. Das Ergebnis der Zwischenabwägung ist den Behörden und der Öffentlichkeit, die 
Stellungnahmen zu diesem Planvorhaben vorgebracht haben, mitzuteilen. 

  
Finanzielle Auswirkungen: 
keine   
 
 



Anlage/n 
1 Abwägungsunterlagen (öffentlich) 

 

 



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)  
und 

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
 

zum Vorentwurf 
 

3. Änderung des Teilflächennutzungsplans für den Bereich Pinnow 

 
 
 

der  
Gemeinde Pinnow 
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1. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde / TöB 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 60 – Regionalmanagement und 
Kreisentwicklung 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung 

Denkmalschutz 

Bauplanung 

Bauleitplanung 

FD 66 - Straßen- und Tiefbau 

FD 68 – Umwelt 

Naturschutz 

Wasser- und Bodenschutz 

Immissionsschutz und Abfall 

Abfallwirtschaft 

29.08.2025 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2025 

 
 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 
 

Ja 

 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Berücksichtigt  

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 

Teilweise berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.2 Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg 

15.08.2025 Nein Ja 
 

Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 
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1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

Landwirtschaft / EU-
Förderangelegenheiten 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Naturschutz, Wasser und Boden 

Naturschutz 

Wasser 

Boden 

Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft 

18.08.2025  
 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
 

Ja 
 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 
 

Zur Kenntnis genommen 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.4 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie 

26.08.2025 Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 24.07.2025 keine 
Stellungnahme ab. 

1.5 Landesamt für innere Verwaltung 28.07.2025 Nein Ja Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 18.09.2025 Gegen die vorgesehenen Änderungen bestehen keine Bedenken oder Einwände. Zur Kenntnis genommen 

1.7 Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V 

28.08.2025 
 

Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender 
Landesrelevanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und 
Katastrophenschutz an den als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen 
Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in 
Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, 
Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich 
auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes 
einzuholen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V. 

Zur Kenntnis genommen 

 

Der Landkreis Ludwigslust-
Parchim als zuständige Behörde 
wurde beteiligt. 

1.8 Forstamt Gädebehn 21.08.2025 Nein Ja Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.9 Bergamt Stralsund 21.08.2025 Nein Ja Berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 
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1.10 Straßenbauamt Schwerin 
 

06.08.2025 Dem Vorentwurf der 3. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde 
Pinnow kann in der eingereichten Fassung zugestimmt werden. Im beplanten 
Bereich sind keine Bundes- oder Landesstraßen betroffen. Die Belange des 
Straßenbauamtes werden nicht berührt. 

Zur Kenntnis genommen 

1.11 Wasser- und Bodenverband Obere 
Warnow 

27.08.2025 Gewässer zweiter Ordnung und damit Belange unseres Verbandes sind von der 
3. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde Pinnow nicht 
betroffen. 

Zur Kenntnis genommen 

1.12 BVVG Bodenverwertungs- und  
-verwaltungs GmbH 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.13 Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 
Schwerin 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.14 Landgesellschaft M-V mbH - Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.15 Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg - Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.16 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pinnow - Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.17 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

25.07.2025 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden 
Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen 
Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 

Zur Kenntnis genommen 

1.18 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, 
Bau- und Anlagenschutz 

28.07.2025 Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) als Träger öffentlicher Belange im 
Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen gemäß § 18a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt.  
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftVG 
angemeldeten Anlagenstandorten und –schutzbereichen der Flugsicherungs-
anlagen mit heutigem Stand.  
Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine Einwände. Eine 
weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvorgang ist nicht erforderlich. 

Allgemeine Hinweise 
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen 
Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß § 18a 
Abs. 1b, Satz 2 LuftVG meiner Behörde diejenigen Bereiche um 
Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu erwarten 
sind. Diese Bereiche werden allgemein als "Anlagenschutzbereiche" bezeichnet 
und im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht. 
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a LuftVG 
durch die Flugsicherungsorganisation, welche die Flugsicherungseinrichtung 
betreibt und orientiert sich an den Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. 
Aufgrund von Vorbebauung, betrieblicher Erfordernisse oder einem neuen Stand 
der Technik kann der angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von diesen 
Empfehlungen abweichen. 
Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite eine zweidimensionale Karte der 
Anlagenschutzbereiche und eine 3D-Vorprüfungsanwendung bereit. 
Mit diesen können alle interessierten Personen prüfen, ob ein Bauwerk oder 
Gebiet im Anlagenschutzbereich einer Flugsicherungseinrichtung liegt. Zu 
erreichen sind die Anwendungen über unsere Webseite unter www.baf.bund.de. 
 

Zur Kenntnis genommen 
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1.19 Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit M-V, Ref. 630 
(Luftfahrtbehörde) 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.20 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen 

 
- 
 

Keine Stellungnahme abgegeben  
- 

1.21 BIL Leitungsauskunft 25.07.2025 Ihre Anfrage "3. Änderung Teilflächennutzungsplan Pinnow" (20250725-0072) 
wurde an die folgenden Teilnehmer zur Beantwortung übermittelt.  
Zuständige Teilnehmer : 
Keine zuständigen Teilnehmer 

Zur Kenntnis genommen 

1.22 GASCADE Gastransporte GmbH 05.08.2025 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.23 GDMcom mbH - Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.24 Zweckverband Schweriner Umland 12.09.2025 Zur 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans der Gemeinde Pinnow bestehen 
seitens des Zweckverbandes Schweriner Umland keine Einwände. Wir bitten um 
Übersendung eines in Kraft getretenen Exemplars. 

Zur Kenntnis genommen 

1.25 WEMAG Schwerin 26.08.2025 
 

Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

1.26 HanseGas GmbH - 
 

Keine Stellungnahme abgegeben - 

1.27 Deutsche Telekom Technik GmbH 11.08.2025 Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Gegen die o. g. Planung haben wir keine grundsätzlichen Bedenken bzw. 
Einwände, da die Belange der Telekom nicht berührt werden. Im Planbereich 
befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 

Zur Kenntnis genommen 

1.28 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

11.08.2025 Änderungsbereich 1  
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
Änderungsbereich 2 
 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

Zur Kenntnis genommen 
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1.29 WEMACOM Telekommunikation GmbH 
und WEMACOM Breitband GmbH 

20.08.2025 Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation GmbH 
und WEMACOM Breitband GmbH. 
Zu dieser Baumaßnahme erheben wir keine Einwände, da sich im ausgewiesenen 
Baubereich keine Versorgungsanlagen befinden. 
Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab Auskunftsdatum gültig. 

Zur Kenntnis genommen 

1.30 50 Hertz Transmission GmbH 25.07.2025 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu 
zählen z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, 
Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.  
Hinweis zum Netzentwicklungsplan  
Zu Ihrer Information teilen wir mit, dass sich Ihre Planung im Bereich der geplanten 
Vorhaben M224a, und M462a gemäß Netzentwicklungsplan befindet. Diese sind 
jedoch nicht entscheidungsrelevant. Weitere Informationen siehe: 
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-
04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf .  
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als 
Leitungsbetreiber nicht. 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich sowie ggf. 
externe Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und nur für die Anlagen 
der 50Hertz Transmission GmbH. 
Hinweis zur Digitalisierung 
Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir bei künftigen 
Beteiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie 
eventueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem 
standardisierten und georeferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise 
als KML-Datei oder im SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

Zur Kenntnis genommen 

 

2. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

2.1 Landeshauptstadt Schwerin 29.07.2025 Die Landeshauptstadt Schwerin hegt keine Bedenken gegen die Planung und 
bringt keine Anregungen vor. 

Zur Kenntnis genommen 

2.2 Gemeinde Leezen 
über Amt Crivitz 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

2.3 Gemeinde Pinnow 
über Amt Crivitz 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

2.4 Gemeinde Sukow 
über Amt Crivitz 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

2.5 Gemeinde Plate 
über Amt Crivitz 

- Keine Stellungnahme abgegeben - 

 
 

 

 

https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf
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3. Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nr. Öffentlichkeit 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

3.1 Bürger/in 03.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.2 Bürger/in 11.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.3 Bürger/in 06.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.4 Bürger/in 06.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.5 Bürger/in 19.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.6 Bürger/in 19.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.7 Bürger/in 20.08.2025 Ja Ja Teilweise berücksichtigt 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.8 Bürger/in 22.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.9 Bürger/in 26.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.10 Bürger/in 27.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.11 Bürger/in 28.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.12 Bürger/in 29.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.13 Bürger/in 29.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 
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3.14 Bürger/in 29.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.15 Bürger/in 29.08.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 

3.16 Bürger/in 01.09.2025 Ja Ja Zur Kenntnis genommen 

 Behandlung der Stellungnahme 
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Verzeichnis der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung 
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3.  Öffentlichkeit ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 33 
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Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die weder Bedenken noch abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben, wurde auf die Aufführung der Stellungnahme mit ausführlicher Abwägung 
verzichtet.   
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1. Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans keine Bedenken 
bestehen.  
 
 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde wird sich im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 22 mit der Sicherstellung der Löschwasserversorgung für die geplante 
Wohngebietserweiterung auseinandersetzen.  und diese sind im Planvollzug zu beachten und 
werden informatorisch in die Begründung (Kapitel 11) zum B-Plan aufgenommen. Das Plangebiet 
wird durch eine öffentliche Verkehrsfläche (Zietlitzer Weg) erschlossen. Eine vollumfängliche 
Einzäunung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht geplant.  

 
2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist im Planvollzug bzw. Bauantragsverfahren für die 

jeweiligen Baugrundstücke zu beachten.  
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FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. 
 

Der Hinweis zum Kiestagebau und erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen. Eine immissionsschutzrechtliche Bewertung der örtlichen Situation wird im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Im Bebauungsplan kann die Festsetzung von 
Lärmschutzmaßnahmen erfolgen, um unzulässige Lärmbeeinträchtigungen auszuschließen. 
 

FD 60 – Regionalmanagement und Europa 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 

 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 

 
 
 

 
FD 63 – Bauordnung 
 

Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 

Baudenkmalpflegerischer Aspekt 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich weder Baudenkmale noch ausgewiesene Denkmalbereiche 
im Bereich des Vorhabens befinden. 
 

Bodendenkmalpflegerischer Aspekt 
Die Hinweise zu den Bodendenkmalen werden berücksichtigt. Entsprechende Ausführungen werden in 
Umweltbericht und Begründung aufgenommen. Das im Änderungsbereich 1 befindliche Bodendenkmal 
wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis zu § 7 DSchG M-V ist bei Baumaßnahmen zu beachten. Er wird informatorisch in die 
Begründung aufgenommen.  
 
 
 
Bauplanung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Hinweise geäußert werden. 
 
 
Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
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FD 66 – Straßen- und Tiefbau 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen und Kreisstraßen 
nicht betroffen sind. 
 

FD 68 – Umwelt 
 

Naturschutz 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme ist am 01.09.2025 eingegangen und wurde im 
Anschluss an die Gesamtstellungnahme des Landkreises in die Abwägungsdokumentation eingefügt 
und behandelt. 
 

Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bezüglich Gewässer I. und II. Ordnung, Abwasser, Grundwasser- 
und Bodenschutz keine Einwände bestehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Altlasten im Gebiet bekannt sind. Ausführungen zur Lage 
der Änderungsbereiche in der Schutzzone III (nicht IIIa) sind in Begründung und Umweltbericht bereits 
enthalten. Eine vertiefende Prüfung hinsichtlich der Verbote und Nutzungsbeschränkungen erfolgt im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Ein grundlegendes Vollzugshindernis der kommunalen 
Planung besteht aber nicht. 
Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen den Boden- und Gewässerschutz während 
der Baumaßnahmen. Im Umweltbericht wird bereits darauf hingewiesen, dass entsprechende 
Empfehlungen für den Bodenschutz während der Bauphase zu formulieren sind. Dies erfolgt im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens. 
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Immissionsschutz und Abfall 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. Wird zur Kenntnis genommen 
 

 
 
 
 
 
2.  Wird zur Kenntnis genommen. Mit der gegenständlichen 3. Änderung des 

Teilflächennutzungsplans wird die Entwicklung eines Wohngebietes angrenzend zu einem 

bestehenden Wohngebiet vorbereitet. Aufgrund der Art der baulichen Nutzung (gleiches 

Schutzbedürfnis) ergeben sich auf Ebene der Flächennutzungsplanung keine grundlegenden 

immissionsschutzrechtlichen Konflikte. Eine vertiefende Betrachtung immissionsschutzrechtlicher 

Belange erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.  

 

 

 

3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
4.  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

5.  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist die DIN 18005 

mit den entsprechenden Orientierungswerten maßgeblich, die Freizeitlärmrichtlinie dient als 

Orientierungshilfe und ist ggf. später im Genehmigungsverfahren der jeweiligen Sport- oder 

Freizeitanlage als Beurteilungsgrundlage anzuwenden. Die untere Immissionsschutzbehörde 

wurde über die geplanten Nutzungen informiert.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Wettkämpe mit technischer Unterstützung und / oder Zuschauer sind im Plangebiet des B-Plans 

Nr. 23 (Änderungsbereich 2 im Teilflächennutzungsplan) nicht geplant.  

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgte bereits eine entsprechende 

Abstimmung mit der unteren Immissionsschutzbehörde. Eine vertiefende Betrachtung 

immissionsschutzrechtlicher Belange erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sowie 

ggf. im Genehmigungsverfahren für das konkrete bauliche Vorhaben. 
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7. Wird zur Kenntnis genommen. 

 

8. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgte bereits eine entsprechende Abstimmung mit 

der unteren Immissionsschutzbehörde. Eine schalltechnische Prognose ist ggf. im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens für die jeweilige(n) Anlage(n) zu erbringen. Bei der 3. Änderung des 

Teilflächennutzungsplans handelt es sich um eine vorbereitende Bauleitplanung, die lediglich die 

beabsichtigte Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in  

Grundzügen darstellen soll. Der Bebauungsplan stellt eine Angebotsplanung, die durch 

Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche usw. 

Rahmenbedingungen für bestimmte Bauvorhaben schafft. Durch welche konkreten Bauvorhaben 

der gesetzte Rahmen ausgestaltet wird, bleibt offen, so dass wesentliche Beurteilungsparameter für 

eine schalltechnische Untersuchung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht vorliegen. Eine 

Verlagerung auf spätere Planungs- oder Genehmigungsverfahren ist zulässig, soweit gewährleistet 

ist, dass der Konflikt hier lösbar sein wird. Das dies der Fall ist, wird in der Begründung zum B-Plan 

näher ausgeführt. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung ist daher keine vertiefende Betrachtung 

erforderlich. 

 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Punkt 1 und 2 der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hierbei handelt es sich um allgemeine 

Hinweise, die dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft dienen. Sie betreffen überwiegend  

den Planvollzug, die Bauausführung und den Betrieb von Anlagen. Mögliche Lärmbelästigungen durch 

Kiestagebau oder Sportanlagen werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und 

bewertet. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



   3. Änderung Teilflächennutzungsplan-Bereich Pinnow der Gemeinde Pinnow       15 

                                                                                                                                                                           Abwägung zum Vorentwurf                                      Stand: Januar 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder hinweise geäußert werden. 
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Die Karte zum Bodendenkmal wird entsprechend der Abwägung zur Stellungnahme der unteren 
Denkmalschutzbehörde berücksichtigt. 
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FD 68 – Umwelt 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Dem Hinweis zu den §§ 18 und 19 NatSchAG M-V wird gefolgt. Die Angaben im Umweltbericht 

werden entsprechend korrigiert. 

 

 

 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG werden im Rahmen der Aufstellung des 

Flächennutzungsplans berücksichtigt. Entsprechend dem Grundsatz der Abschichtung werden 

artenschutzrechtliche Fragestellungen auf der Ebene des Flächennutzungsplans überschlägig geprüft, 

mit dem Ergebnis, dass auf Ebene des Flächennutzungsplans keine zwingenden Anhaltspunkte für das 

Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bestehen. Eine weitergehende Prüfung erfolgt im 

Rahmen der jeweiligen Bebauungsplanverfahren. Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der geforderten Kartierzeiträume 
und der Flächennutzung (Feldnutzung im Jahr 2025 war Mais) ist eine Kartierung zur 3. Änderung des 
Teilflächennutzungsplans nicht erforderlich.  
Diese Thematik ist aber im Bebauungsplanverfahren aufzugreifen und hinsichtlich der Brutquartiere und 
Ersatzreviere abzuarbeiten. Die Prüftiefe des Flächennutzungsplans hängt nicht davon ab, ob ein B-
Plan im Parallelverfahren oder später aufgestellt wird. Der entsprechende B-Plan Nr. 22 für den 
Änderungsbereich 1 befindet sich aber bereits in Aufstellung. Ein Vorentwurf wird erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Umweltbericht wird ergänzt. Es wird außerdem darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ein Konzept zur Umsiedlung und Ersatzquartiere für 

die Zauneidechse wird erstellt wird. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Wohnbaufläche (Änderungsbereich 1) 
Die Hinweise zum Entwicklungsrahmen werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen 
sind bereits in der Begründung enthalten. 
 
 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Bewertung hinsichtlich des Entwicklungsrahmens auf Ebene 
des Bebauungsplanes erfolgt und auf Ebene der Flächennutzungsplanung noch nicht zu 
berücksichtigen ist. 

 

 
Der nebenstehende Hinweis zu Innenentwicklungspotenzialen wird berücksichtigt. Ein entsprechender 
Nachweis wird erarbeitet und dem AfRL im Rahmen der formellen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB übermittelt. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung den genannten Programmsätzen entspricht. 
 
 

 
Fläche für Sport und Freizeit (Änderungsbereich 2) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung zum Änderungsbereich 2 den mit den 
Programmsätzen 5.4.4 (1 und 2) LEP M-V zum Ausdruck gebrachten Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung entspricht. 
 
Der Hinweis zu den Vorbehaltsgebieten Tourismus und Trinkwassersicherung wird im Rahmen der 
Abwägung berücksichtigt. Kapitel 3.3 der Begründung enthält bereits entsprechende Ausführungen 
hierzu, die aber um eine entsprechende Bewertung ergänzt werden. Touristische Belange werden durch 
die Planung nur mittelbar berührt und nicht beeinträchtigt. Belange der Trinkwassersicherung sind durch 
die Lage der Änderungsbereiche innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Pinnow 
betroffen. Mit der Ausweisung einer Wohnbaufläche sowie einer Fläche für Sport und Spielanlagen dient 
die 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans nicht der Vorbereitung von Nutzungen, die grundsätzlich 
mit dem Trinkwasserschutz unvereinbar sind. Somit besteht diesbezüglich kein Vollzugshindernis der 
Planung. Eine detailliertere Bewertung erfolgt in den jeweiligen Bebauungsplanverfahren unter 
Berücksichtigung der Verbote und Nutzungsbeschränkungen der betroffenen Trinkwasserschutzzone. 
Dem besonderen Gewicht der Trinkwassersicherung wird hierbei Rechnung getragen. 
 
Bewertungsergebnis 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung vereinbar ist, sofern der geforderte Nachweis (siehe oben) erbracht wird. 
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Abschließender Hinweis 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zum B-Plan Nr. 23 „Sport und Freizeit“ wurde bereits die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
1 BauGB durchgeführt. Aufgrund der Flächenangabe von 2,45 ha und der Betroffenheit eines 
Ackerfeldblocks wird davon ausgegangen, dass hiermit der B-Plan Nr. 22 „Erweiterung Wohngebiet am 
Kiessee“ gemeint war. Für diesen wird ein entsprechender Vorentwurf erst noch erarbeitet und 
voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 für die frühzeitige Behördenbeteiligung bestimmt. 
Der sparsame Umgang mit Grund und Boden stellt einen wesentlich Grundsatz der kommunalen 
Bauleitplanung dar und findet daher in der Abwägung mit anderen öffentlichen und privaten Belangen 
Berücksichtigung. Die Ackerzahlen der betreffenden Flächen (Änderungsbereich 1) weisen auf eine sehr 
geringe Ertragsfähigkeit hin. Ackerflächen mit einer Ackerzahl unter 20 gelten bereits als 
landwirtschaftlich kaum noch (wirtschaftlich) nutzbar. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind intensiv 
genutzte Ackerstandorte zudem als Biotope mit geringer ökologischer Wertigkeit einzustufen, Eingriffe 
in  höherwertige Biotopstrukturen sollen i. d. R. vermieden werden. Auch bestehen außerhalb 
landwirtschaftlicher Feldblöcke keine vergleichbar geeigneten Flächenpotenziale. Die Deckung des 
bestehenden und prognostizierten Wohnraumbedarfs ist ein wichtiger Aspekt der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Die Gemeinde hat daher in Abwägung mit anderen Belangen die betreffende 
Ackerfläche gewählt, um  hier eine Wohnbauflächenentwicklung vorzubereiten. 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
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3. Naturschutz, Wasser und Boden 
 
3.1 Naturschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt. 
 
 
3.2 Wasser 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Anlagen in Zuständigkeit des StALU WM 
nicht berührt werden und daher keine Bedenken bestehen. 
 
 
 

3.3 Boden 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis zum Altlasten- und Bodenschutzkataster wird zur Kenntnis genommen. Die untere Wasser- 
und Bodenschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt und 
hat bzgl. Altlasten keine Bedenken angezeigt. 
Der Hinweis zu schädlichen Bodenveränderungen wird zur Kenntnis genommen. Er ist bei der 
Bauausführung zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in der immissionsschutzrelevanten Umgebung keine 
BImSchG-Anlagen befinden. 
 
 

 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Vor-Ort-Begehungen mit entsprechenden 
Bestandserfassungen sind erfolgt. Die untere Immissionsschutzbehörde wurde im Planverfahren 
beteiligt. 
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1.5 Landesamt für innere Verwaltung 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich des Plangebietes gesetzlich geschützte 
Festpunkte befinden. 
 
Die Anlagen (Übersichtskarte und Einzelnachweise) wurden geprüft und mit dem Amtlichen 
Festpunktinformationssystem (AFIS) abgeglichen. Demnach befindet sich ein unterirdischer 
Lagefestpunkt unmittelbar angrenzend zum Änderungsbereich 2. Ein entsprechender Hinweis hierauf 
wird in die Begründung aufgenommen. Weitergehende Berücksichtigung findet der Lagefestpunkt im 
Bebauungsplan Nr. 23. Hier wird der Lagefestpunkt nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Die Vermessungsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim wurde im Planverfahren beteiligt. Es 
wurden keine Bedenken geäußert. 
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1.8 Forstamt Gädebehn 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Geltungsbereich der 3. Änderung des 
Teilflächennutzungsplans keine Waldflächen befinden, aber eine Waldfläche an den Änderungsbereich 
2 angrenzt. Entsprechende Hinweise, auch zum beachtenden 30m-Waldabstand sind bereits in 
Begründung bzw. Umweltbericht enthalten.  
 

 
Die Hinweise zur Änderungsfläche 2 werden im Rahmen des Planverfahrens zur 3. Änderung des 
Teilflächennutzungsplans zur Kenntnis genommen. Für diese Änderungsfläche befindet sich der 
Bebauungsplan Nr. 23 bereits in Aufstellung und hat die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
1 BauGB durchlaufen. Die forstrechtlichen Belange werden im B-Plan (als verbindliche Bauleitplanung)  
auf Grundlage der ergangenen Stellungnahme des Forstamtes durch entsprechende Festsetzungen 
und nachrichtliche Übernahmen berücksichtigt. 
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Der Hinweis entspricht dem planungsrechtlichen Vorgehen der Abschichtung von Prüf- und 
Abwägungsinhalten auf eine nachfolgende Planungsebene (großmaßstäbiger und verbindlicher 
Bebauungsplan) und wird daher in die Begründung aufgenommen. 
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1.9 Bergamt Stralsund 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Hinweise zum Tagebau Pinnow Nord und den festgelegten Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen 
werden auf Ebene des Flächennutzungsplans durch Aufnahme von entsprechenden Ausführungen in 
die Begründung/Umweltbericht berücksichtigt. In Bewertung der Hinweise ergibt sich kein 
grundsätzliches Vollzugshindernis der gemeindlichen Planung. Eine tiefergehende Prüfung erfolgt auf 
Ebene des Bebauungsplans Nr. 22, der zur Entwicklung eines Wohngebietes aufgestellt werden soll 
und sich auf den im Änderungsbereich 1 bezieht. Unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes des 
Tagebaus können im Bebauungsplan verbindliche Festsetzungen zur Konfliktlösung getroffen werden. 
Der Änderungsbereich 1 befindet sich nach Prüfung außerhalb der festgelegten 
Kompensationsmaßnahmen. Damit ist auf Ebene des Flächennutzungsplans auch diesbezüglich kein 
grundsätzlicher Konflikt erkennbar. Potenzielle Wechselwirkungen werden aber im Rahmen der 
Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 22 geprüft.  
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1.22 GASCADE Gastransporte GmbH 

Die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der GASCADE Gastransport GmbH sowie der 
weiteren genannten Anlagenbetreiber betroffen sind. 
 
 
Kompensationsmaßnahme und -flächen werden erst in der verbindlichen Bauleitplanung, d. h. in den für 
die jeweiligen Änderungsbereiche aufzustellenden Bebauungsplänen festgelegt. Für den 
Änderungsbereich 1 wird der B-Plan Nr. 22 aufgestellt. Die Beteiligung von Behörden und TöB wird hier 
voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 erfolgen. Für den Änderungsbereich 2 wird der B-Plan Nr. 23 
aufgestellt. Für diesen B-Plan wird derzeit der Entwurf erarbeitet, mit auch eine Kompensationsfläche 
festgesetzt wird. Die GASCADE Gastransport GmbH wird an den jeweiligen Bebauungsplanverfahren 
beteiligt, um eine Stellungnahme abzugeben. Die gegenständliche 3. Änderung des 
Teilflächennutzungsplans hat lediglich die beiden bereits bezeichneten Änderungsflächen zum Inhalt.  
 
 

Der Hinweis zum BIL-Onlineportal wird zur Kenntnis genommen. 
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1.25 WEMAG Schwerin 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Netzanlagen der WEMAG im Plangebiet befinden. 
 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind ggf. auf Ebene der Bebauungsplanung 
bzw. im Rahmen der Erschließungsplanung zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Bestandsplan wurde geprüft und mit der gemeindlichen Planung abgeglichen. Demnach befinden 
sich keine Netzanlagen der WEMAG in den jeweiligen Änderungsbereichen des 
Teilflächennutzungsplans. 
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3.  Öffentlichkeit 

3.1 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Das Wohngebiet am Kiessee im Bereich des Bebauungsplans Nr. 20 ist bereits vollständig bebaut. 
Aufgrund des bestehenden Wohnraumbedarfs plant die Gemeinde daher die Ausweisung von 
zusätzlichem Bauland. Die gegenständliche 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans stellt hierfür den 
ersten von mehreren Planungs- und Genehmigungsschritten bis zur Entwicklung eines neuen 
Wohngebietes dar. Da Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie die technische und verkehrliche 
Erschließung mehrere Jahre in Anspruch nehmen, möchte die Gemeinde die Entwicklung des neuen 
Wohngebietes mit dieser Planung rechtzeitig anstoßen, um den bestehenden Bedarf zeitnah befriedigen 
zu können.  

Ihre Bedenken hinsichtlich des Sees als potenzielle Gefahrenquelle werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gewährleistung sicherer Wohn- und Arbeitsbedingungen ist ein wesentlicher Aspekt, der bei der 
Aufstellung von kommunalen Bauleitplänen immer grundsätzlich Berücksichtigung findet. Durch die 
Änderung des Teilflächennutzungsplans und die Ausweisung einer neuen Wohnbaufläche wird aber 
keine zusätzliche Gefahren- oder Konfliktlage geschaffen. Konkrete Maßnahmen sind nicht Gegenstand 
der Änderung des Teilflächennutzungsplans als vorbereitende Bauleitplanung, die lediglich die 
beabsichtigte Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in  
Grundzügen darstellen soll. Die Reduzierung oder Vermeidung von Gefahrenquellen ist 
selbstverständlich trotzdem im eigenen Interesse der Gemeinde und wird unabhängig von dieser 
Planung geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3. Änderung Teilflächennutzungsplan-Bereich Pinnow der Gemeinde Pinnow       34 

                                                                                                                                                                           Abwägung zum Vorentwurf                                      Stand: Januar 2026 

 

3.2 Bürger/in 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Stellplatzsituation werden zur Kenntnis genommen. Konkrete Maßnahmen oder 
Festsetzungen zu Stellplätzen sind nicht Gegenstand der Änderung des Teilflächennutzungsplans als 
vorbereitende Bauleitplanung, die lediglich die beabsichtigte Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in  Grundzügen darstellen soll. Die Hinweise werden aber 
in nachgelagerten Planungsebenen (Bebauungsplan und Erschließungsplanung) geprüft. 
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Die Hinweise zum Wohngebiet 1 – Erweiterung „Am Kiessee“ werden zur Kenntnis genommen. Konkrete 
Maßnahmen (wie nebenstehend genannt) sind nicht Regelungsgegenstand der 
Flächennutzungsplanung. Die Hinweise werden aber in nachgelagerten Planungsebenen 
(Bebauungsplan und Erschließungsplanung) oder unabhängig hiervon geprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zufahrt für das neue Wohngebiet soll direkt über die Straße Mitteltrift erfolgen. 
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Die Hinweise zu Sport- und Spielflächen (Bereich 2) werden zur Kenntnis genommen. Konkrete 
Maßnahmen oder Anlagen (wie nebenstehend genannt) sind nicht Regelungsgegenstand der 
Flächennutzungsplanung. Parallel zur Flächennutzungsplan wird der Bebauungsplan Nr. 23 aufgestellt, 
der eine Fläche für Sport und Spielanlagen festlegt. Auf dieser Fläche sind dann planungsrechtlich eine 
Vielzahl von Anlagen zulässig. Prioritär plant die Gemeinde die Errichtung einer Skateranlage.   
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3.3 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
Die Hinweise zum 1. Änderungsbereich – Wohngebiet „Am Kiessee“ werden zur Kenntnis genommen. 
Sogenannte Mischverkehrsflächen bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber baulichen Lösungen, die 
Geh- bzw. Radwege und Fahrbahnen für Kfz trennen, insbesondere in kleineren Wohngebieten ohne 
Durchgangsverkehr. Mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Wohngebietes wird sich das 
Verkehrsaufkommen zwar erhöhen, es bleibt jedoch auf den durch die Wohnnutzung verursachten 
Verkehr (Quell- und Zielverkehr) beschränkt. Der zu erwartende zusätzliche Verkehr wird sich im 
Wesentlichen nicht auf das bestehende Wohngebiet auswirken, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll. Der Baustellenverkehr erhöht 
das Verkehrsaufkommen nur temporär. Die Festlegung von Straßenverkehrsflächen und deren konkrete 
bauliche Ausgestaltung ist aber nicht Regelungsgegenstand der Flächennutzungsplanung, die als 
vorbereitende Bauleitplanung lediglich die beabsichtigte Art der Bodennutzung in  Grundzügen 
darstellen soll. Die Gemeinde wird verkehrliche Aspekte detaillierter im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens und der dann folgenden Erschließungsplanung prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Hinweis zum Zustand des Pflasters wird zur Kenntnis genommen und unabhängig von dem hier 
gegenständlichen Planverfahren geprüft. 
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Der Hinweis zum bestehenden Spielplatz wird zur Kenntnis genommen und unabhängig von dem hier 
gegenständlichen Planverfahren geprüft. 

 

 

Die Hinweise zum 2. Änderungsbereich – Freizeit- und Bewegungsfläche werden zur Kenntnis 
genommen. Konkrete Maßnahmen oder Anlagen (wie nebenstehend genannt) sind nicht 
Regelungsgegenstand der Flächennutzungsplanung. Parallel zur Flächennutzungsplan wird der 
Bebauungsplan Nr. 23 aufgestellt, der eine Fläche für Sport und Spielanlagen festlegt. Auf dieser Fläche 
sind dann planungsrechtlich eine Vielzahl von Anlagen zulässig. Prioritär plant die Gemeinde die 
Errichtung einer Skateranlage. Die Herstellung bzw. konkrete Ausgestaltung weiterer Sport- und 
Spielanlagen wird unabhängig von dem hier gegenständlichen Planverfahren geprüft. 
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3.4 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zur Erschließung des neuen Wohngebietes wird zur Kenntnis genommen. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand soll die Erschließung wie nebenstehend ausgeführt erfolgen. Dies ist aber nicht 
Regelungsgegenstand der gegenständlichen 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans, sondern findet  
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens (B-Plan Nr. 22) Berücksichtigung und wird in der der dann 
folgenden Erschließungsplanung entsprechend projektiert. 

1. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese werden unabhängig von dem hier 
gegenständlichen Planverfahren geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese werden unabhängig von dem hier 
gegenständlichen Planverfahren geprüft. Auf die geplante Erschließung des neuen Baugebietes 
wurde bereits weiter oben eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese werden unabhängig von dem hier 
gegenständlichen Planverfahren geprüft. 
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4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die konkrete Erschließung des neuen 
Wohngebietes ist nicht Regelungsgegenstand der gegenständlichen Flächennutzungsplanung, 
wird aber im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der in diesem Zusammenhang zu 
erarbeitenden Erschließungsplanung detaillierter betrachtet. 
 
 
 
 
 
 

5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die im Zusammenhang mit der Erweiterung 
des Wohngebietes geplante Zufahrt wurde bereits zuvor eingegangen. Diese soll im Bereich der 
im B-Plan Nr. 20 festgelegten Planstraße D erfolgen. Diese ist in ausreichender Breite festgesetzt 
worden, so dass die zukünftige Zufahrt entsprechend der Erfordernisse des zu erwartenden 
Verkehrs und der Feuerwehr ausgebaut werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Mit der geplanten Erweiterung des bestehenden 
Wohngebietes wird sich das Verkehrsaufkommen zwar erhöhen, es bleibt jedoch auf den durch 
die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und Zielverkehr) beschränkt. Durch den zu 
erwartenden zusätzlichen Verkehr sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das bestehende 
Wohngebiet und dessen Aufenthaltsqualität zu erwarten, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll.  
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3.5 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise zur Erschließung des neuen Wohngebietes werden zur Kenntnis genommen. Mit der 
geplanten Erweiterung des bestehenden Wohngebietes wird sich das Verkehrsaufkommen zwar 
erhöhen, es bleibt jedoch auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und Zielverkehr) 
beschränkt. Durch den zu erwartenden zusätzlichen sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
bestehende Wohngebiet und dessen Aufenthaltsqualität zu erwarten, da für die 
Wohngebietserweiterung eine gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Ausgleichsfläche werden zur Kenntnis genommen. Zur Entwicklung eines neuen 
Wohngebietes sind die Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan Nr. 22) sowie die Änderung des 
Teilflächennutzungsplans für den Bereich Pinnow erforderlich. Die Ermittlung und Bilanzierung der 
hierdurch zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Festlegung von entsprechenden 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Bebauungsplan, nicht im gegenständlichen Planverfahren zur 3. 
Änderung des Teilflächennutzungsplans. Im Vorfeld wurden aber mehrere mögliche Flächen hinsichtlich 
ihrer Eignung für Ausgleichsmaßnahmen geprüft. Die betreffende Fläche in Godern stellt eine geeignet 
Fläche dar.  

Das für die Entwicklung des Wohngebietes vorgesehene Plangebiet befindet sich ausschließlich auf 
einer Ackerfläche. In den Bereich des Kiessees einschließlich seiner Uferbiotope wird nicht eingegriffen. 
Darüber hinaus wird der Gewässerschutzstreifen zum Kiessee berücksichtigt, in dem nach § 29 
NatSchAG M-V bauliche Anlagen nicht errichtet werden dürfen. 
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3.6 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aussage, dass für die geplante Erweiterung keine zusätzliche Zufahrtsstraße geplant ist, entspricht 
nicht dem derzeitigen Planungsstand. Für die verkehrliche Erschließung des neu geplanten 
Wohngebietes soll über die im (für das bestehende Wohngebiet aufgestellten) B-Plan Nr. 20 bereits 
festgelegte (aber gegenwärtig noch nicht für den Kfz-Verkehr ausgebaute)  Planstraße D erfolgen. Somit 
wird das neue Wohngebiet direkt an die Straße Mitteltrift angebunden. In der gegenständlichen 3. 
Änderung des Teilflächennutzungsplans werden jedoch keine Verkehrsflächen dargestellt. Die 
Änderung beschränkt sich auf die Darstellung der beabsichtigten Art der Bodennutzung.  

Die angesprochenen Wohnstraßen sind entsprechend ihrer verkehrlichen Funktion und den 
einschlägigen technischen Regelwerken für den üblichen Anlieger- und Lieferverkehr dimensioniert. Der 
während der Bauphase auftretende Baustellenverkehr ist zeitlich begrenzt und stellt keinen 
Dauerzustand dar. 

Mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Wohngebietes wird sich das Verkehrsaufkommen zwar 
erhöhen, es bleibt jedoch auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und Zielverkehr) 
beschränkt. Auch aufgrund der für die Wohngebietserweiterung geplanten Zufahrt direkt von der Straße 
Mitteltrift, sind durch den zu erwartenden zusätzlichen Verkehr keine wesentlichen Auswirkungen auf 
das bestehende Wohngebiet zu erwarten.  Ein verkehrsberuhigter Bereich wird verkehrsrechtlich 
angeordnet und mit Aufstellung des entsprechenden Verkehrszeichen wirksam. Eine potenzielle 
Änderung des Verkehrsaufkommens ändert hieran nichts. 

Über den Erhalt oder Wegfall bestehender Parkplätze kann gegenwärtig keine Aussage getroffen 
werden. Der Anschluss des neuen Wohngebietes an bestehende Straßen wird erst im 
Bebauungsplanverfahren festgelegt. Die Ausgestaltung der Verkehrsflächen einschließlich der 
Anordnung von Parkflächen im öffentlichen Raum wird Gegenstand der künftigen Erschließungsplanung 
werden.  

Der Hinweis zur Straße „direkt am Feldrand“ wird zur Kenntnis genommen. Wie bereits dargelegt, ist ein 
Ausbau dieser Straße als Zufahrt zum neuen Wohngebiet geplant. 
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3.7 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

 

 

 
1. Stellungnahme zum Punkt 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die entsprechenden Ausführungen in der Begründung werden 
angepasst bzw. konkretisiert. Für die Wohngebietserweiterung soll eine gesonderte Zufahrt direkt von 
der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 
20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die Festsetzung der Planstraße D 
berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des bestehenden Wohngebietes zunächst als 
unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der Wohngebietserweiterung befestigt und für 
auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden.  

Die Begründung mit den Hinweisen zur verkehrsberuhigten Zone und dem Gefährdungspotenzial durch 
Lieferdienste und Baufahrzeuge wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Anregung zu einer möglichen Baustellenzufahrt wird zur Kenntnis genommen. Da in diesem Bereich 
die künftige Zufahrtsstraße angelegt werden soll, wird aber zugestimmt, dass hier auch die 
Baustellenzufahrt  hergestellt werden sollte. Logistische Aspekte bei Baumaßnahmen sind nicht 
Gegenstand der Flächennutzungsplanung und werden durch die Gemeinde im Rahmen der 
nachgelagerten Erschließungsplanung zum Bebauungsplan Nr. 22 geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3. Änderung Teilflächennutzungsplan-Bereich Pinnow der Gemeinde Pinnow       47 

                                                                                                                                                                           Abwägung zum Vorentwurf                                      Stand: Januar 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Aufnahme der neuen Zufahrt in die Planzeichnung der 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans 
wird nicht gefolgt. Für den Bereich der geplanten Wohngebietserweiterung beschränken sich die 
Änderungen der gegenständlichen Änderungsplanung auf die Darstellung einer Wohnbaufläche. Im 
Übrigen ist die geplante Zufahrt bereits im rechtsverbindlichen B-Plan Nr. 20 festgesetzt. Eine 
Darstellung im Flächennutzungsplan ist daher (auch aufgrund der,  bezogen auf das gesamte 
Gemeindegebiet, untergeordneten Bedeutung der Zufahrt) nicht erforderlich. 

2.  Spielplatz  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.8 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verkehrserschließung 

Die Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Wohngebietserweiterung soll eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die 
Festsetzung der Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des 
bestehenden Wohngebietes zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der 
Wohngebietserweiterung befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Die 
betreffenden Ausführungen in der Begründung werden entsprechend präzisiert. 

2. Gründe für unsere Forderung 

Die Hinweise und Fotos werden zur Kenntnis genommen. Die Straßen im bestehenden Wohngebiet sind 
entsprechend ihrer verkehrlichen Funktion und den einschlägigen technischen Regelwerken für den 
üblichen Anlieger- und Lieferverkehr dimensioniert. Der während der Bauphase auftretende 
Baustellenverkehr ist zeitlich begrenzt und stellt keinen Dauerzustand dar. Etwaige Schäden an 
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öffentlichen Verkehrsflächen, die nachweislich auf Bautätigkeiten zurückzuführen sind, sind durch den 
jeweiligen Verursacher zu beheben. 

Der zu erwartende zusätzliche Verkehr bleibt auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr 
(Quell- und Zielverkehr) beschränkt. Wesentliche Auswirkungen auf das bestehende Wohngebiet und 
Beeinträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu erwarten, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll und der der 
Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr damit am südlichen Rand des bestehenden Wohngebietes 
vorbeigeführt wird. Der Baustellenverkehr erhöht das Verkehrsaufkommen nur temporär und wird nach 
Möglichkeit ebenfalls über die zuvor genannte Zufahrtsstraße abgewickelt. 

 

 

 

 
 

3. Forderung 

Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. Eine bauplanungsrechtliche Festsetzung der für die 
Wohngebietserweiterung vorgesehenen Zufahrtsstraße ist bereits im B-Plan Nr. 20 erfolgt. 
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3.9 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wohngebiet am Kiessee im Bereich des Bebauungsplans Nr. 20 ist bereits vollständig bebaut. 
Aufgrund des bestehenden Wohnraumbedarfs plant die Gemeinde daher die Ausweisung von 
zusätzlichem Bauland. Die gegenständliche 3. Änderung des Teilflächennutzungsplans stellt hierfür den 
ersten von mehreren Planungs- und Genehmigungsschritten bis zur Entwicklung eines neuen 
Wohngebietes dar. Da Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie die technische und verkehrliche 
Erschließung mehrere Jahre in Anspruch nehmen, möchte die Gemeinde die Entwicklung des neuen 
Wohngebietes mit dieser Planung rechtzeitig anstoßen, um den bestehenden Bedarf zeitnah befriedigen 
zu können. Eine mögliche Wohngebietserweiterung wurde bereits in dem für das bestehende 
Wohngebiet aufgestellten B-Plan Nr. 20 planerisch mitgedacht und berücksichtigt. Der  B-Plan war und 
ist öffentlich einsehbar. 

Die Verkehrserschließung der geplanten Wohngebietserweiterung soll über eine gesonderte Zufahrt 
direkt von der Straße Mitteltrift erfolgen. Dies wurde bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
Nr. 20 über die Festsetzung der Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung 
des bestehenden Wohngebietes zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit 
der Wohngebietserweiterung befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. 

Der zu erwartende zusätzliche Verkehr bleibt auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr 
(Quell- und Zielverkehr) beschränkt. Wesentliche Auswirkungen auf das bestehende Wohngebiet und 
Beeinträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu erwarten, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll und der der 
Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr einschließlich des Baustellenverkehrs damit am südlichen 
Rand des bestehenden Wohngebietes vorbeigeführt wird. Die Gemeinde wird verkehrliche Aspekte aber 
detaillierter im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der dann folgenden Erschließungsplanung 
prüfen. 

Die Gemeinde wird bauliche Maßnahmen unabhängig vom gegenständlichen Planverfahren prüfen. 
Konkrete Maßnahmen sind nicht Gegenstand der Änderung des Teilflächennutzungsplans als 
vorbereitende Bauleitplanung, die lediglich die beabsichtigte Art der Bodennutzung in  Grundzügen 
darstellen soll. 

Der Erhalt eines freien Blicks in die Landschaft ist rechtlich nicht geschützt. Nach ständiger 
Rechtsprechung besteht kein Anspruch darauf, dass bislang unbebaute Flächen dauerhaft unbebaut 
bleiben. 
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3.10 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Unabhängig von steigenden Baukosten besteht 
weiterhin eine Nachfrage für Wohnraum, insbesondere im Stadt-Umland-Raum der Landeshauptstadt 
Schwerin, zu dem die Gemeinde Pinnow gehört.  Mit der Flächennutzungsplanung bringt die Gemeinde  
die beabsichtigte städtebaulichen Entwicklung für das Gemeindegebiet zum Ausdruck. Dies erfolgt nach 
den voraussehbaren Bedürfnissen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Eine maßvolle 
Wohnbauentwicklung ist Voraussetzung für die Sicherung der kommunalen Eigenständigkeit, da sie die 
Planungshoheit, die demografische Stabilität und die politische sowie finanzielle Handlungsfähigkeit der 
Gemeinde wahrt. 

Die Bedenken zu Leerständen und zu hoher Bebauungsdichte werden zur Kenntnis genommen. Die 3. 
Änderung des Teilflächennutzungsplans ist eine vorbereitende Bauleitplanung, die lediglich die 
beabsichtigte Art der Bodennutzung in  Grundzügen darstellen soll. Details wie z. B. Hausformen und 
Bebauungsdichte werden im aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 22 verbindlich festgesetzt. Durch diese 
Festsetzungen schafft die Gemeinde einen planungsrechtlichen Rahmen, der die Zulässigkeit baulicher 
Anlagen nach Art und Maß bestimmt bzw. auch begrenzt und somit Fehlentwicklungen wie z. B. einer 
zu hohen Verdichtung vorbeugt. An der Mischung von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern soll aber 
grundsätzlich festgehalten werden, um hinsichtlich der Anzahl der Wohneinheiten auf eine effiziente 
Ausnutzung der Fläche hinzuwirken. 

 

Der aktuelle Gewässerschutzstreifen zum Kiessee wird in der gegenständlichen Planung berücksichtigt. 
Er wurde auf Grundlage des § 29 NatSchAG M-V in die Planzeichnung übernommen und überlagert 
demnach die dargestellte Wohnbaufläche geringfügig im südlichen Randbereich. Der 
Gewässerschutzstreifen ist von baulichen Anlagen freizuhalten. Eine tiefergehende Betrachtung erfolgt 
auf Ebene des detailschärferen Bebauungsplans, in dem dann ggf. auch spezifische Festsetzungen zur 
Berücksichtigung des Gewässerschutzes getroffen werden können. 

 
Die Bedenken werden zu Kenntnis genommen. Die Verkehrserschließung der geplanten 
Wohngebietserweiterung soll über eine gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift erfolgen. Dies 
wurde bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 über die Festsetzung der Planstraße D 
berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des bestehenden Wohngebietes zunächst als 
unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der Wohngebietserweiterung befestigt und für 
auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Der der Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr 
einschließlich des Baustellenverkehrs soll damit am südlichen Rand des bestehenden Wohngebietes 
vorbeigeführt werden. Die Gemeinde wird verkehrliche Aspekte aber detaillierter im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens und der dann folgenden Erschließungsplanung prüfen. 
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3.11 Bürger/in  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bedenken werden zu Kenntnis genommen. Die Verkehrserschließung der geplanten 
Wohngebietserweiterung soll über eine gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift erfolgen. Dies 
wurde bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 über die Festsetzung der Planstraße D 
berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des bestehenden Wohngebietes zunächst als 
unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der Wohngebietserweiterung befestigt und für 
auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Der der Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr 
einschließlich des Baustellenverkehrs soll damit am südlichen Rand des bestehenden Wohngebietes 
vorbeigeführt werden. Die Gemeinde wird verkehrliche Aspekte aber detaillierter im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens und der dann folgenden Erschließungsplanung prüfen. 
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3.12 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verkehrserschließung 
Die Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Wohngebietserweiterung soll eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die 
Festsetzung der Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des 
bestehenden Wohngebietes zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der 
Wohngebietserweiterung befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Die 
betreffenden Ausführungen in der Begründung werden entsprechend präzisiert. 

2. Gründe für unsere Forderung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Straßen im bestehenden Wohngebiet sind 
entsprechend ihrer verkehrlichen Funktion und den einschlägigen technischen Regelwerken für den 
üblichen Anlieger- und Lieferverkehr dimensioniert. Der während der Bauphase auftretende 
Baustellenverkehr ist zeitlich begrenzt und stellt keinen Dauerzustand dar. Der zu erwartende 
zusätzliche Verkehr bleibt auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und 
Zielverkehr) beschränkt. Wesentliche Auswirkungen auf das bestehende Wohngebiet und 
Beeinträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu erwarten, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll und der der 
Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr damit am südlichen Rand des bestehenden Wohngebietes 
vorbeigeführt wird. Der Baustellenverkehr erhöht das Verkehrsaufkommen nur temporär und wird nach 
Möglichkeit ebenfalls über die zuvor genannte Zufahrtsstraße abgewickelt. Die Gemeinde wird die 
Parksituation unabhängig von der hier gegenständlichen Planung prüfen und die Erkenntnisse bei der 
Aufstellung des B-Plans Nr. 22 für die Wohngebietserweiterung und die in diesem Zusammenhang zu 
erstellende Erschließungsplanung einfließen lassen. 

3.  Forderung 
Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. Eine bauplanungsrechtliche Festsetzung der für die 
Wohngebietserweiterung vorgesehenen Zufahrtsstraße ist bereits im B-Plan Nr. 20 erfolgt. 
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3.13 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
1. Verkehrserschließung 
Die Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Wohngebietserweiterung soll eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die 
Festsetzung der Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des 
bestehenden Wohngebietes zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der 
Wohngebietserweiterung befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Die 
betreffenden Ausführungen in der Begründung werden entsprechend präzisiert. 

 
2. Gründe für unsere Forderung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Straßen im bestehenden Wohngebiet sind 
entsprechend ihrer verkehrlichen Funktion und den einschlägigen technischen Regelwerken für den 
üblichen Anlieger- und Lieferverkehr dimensioniert. Der während der Bauphase auftretende 
Baustellenverkehr ist zeitlich begrenzt und stellt keinen Dauerzustand dar. Der zu erwartende 
zusätzliche Verkehr bleibt auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und 
Zielverkehr) beschränkt. Wesentliche Auswirkungen auf das bestehende Wohngebiet und 
Beeinträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu erwarten, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll und der der 
Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr damit am südlichen Rand des bestehenden Wohngebietes 
vorbeigeführt wird. Der Baustellenverkehr erhöht das Verkehrsaufkommen nur temporär und wird nach 
Möglichkeit ebenfalls über die zuvor genannte Zufahrtsstraße abgewickelt. Die Gemeinde wird die 
Parksituation unabhängig von der hier gegenständlichen Planung prüfen und die Erkenntnisse bei der 
Aufstellung des B-Plans Nr. 22 für die Wohngebietserweiterung und die in diesem Zusammenhang zu 
erstellende Erschließungsplanung einfließen lassen. 

 
3.  Forderung 
Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. Eine bauplanungsrechtliche Festsetzung der für die 
Wohngebietserweiterung vorgesehenen Zufahrtsstraße ist bereits im B-Plan Nr. 20 erfolgt. 
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Die Stellungnahme wurde zusammen mit der auf der vorigen Seite abgegeben und ist inhaltlich gleich. 
Dementsprechend wird auf die Abwägung der Stellungnahme auf der vorigen Seite verwiesen.  
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3.14 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Für die Wohngebietserweiterung soll eine gesonderte 
Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan Nr. 20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die Festsetzung der 
Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des bestehenden Wohngebietes 
zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der Wohngebietserweiterung 
befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Mit der geplanten Erweiterung des 
bestehenden Wohngebietes wird sich das Verkehrsaufkommen zwar erhöhen, es bleibt jedoch auf den 
durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und Zielverkehr) beschränkt. Der zu erwartende 
zusätzliche Verkehr wird sich nicht wesentlich auf das bestehende Wohngebiet auswirken, da der der 
Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr einschließlich des Baustellenverkehrs am südlichen Rand 
des bestehenden Wohngebietes vorbeigeführt wird.  

 

 

 
Die Hinweise zum Gesetzesentwurf stellen möglicherweise auf den sogenannten „Bauturbo“ ab, der in 
§ 246e BauGB Ausdruck findet und (befristet bis Ende 2030) beschleunigte und vereinfachte 
Abweichungsmöglichkeiten von bauplanungsrechtlichen Vorgaben für Wohnungsbauvorhaben regelt. 
Hierbei ist jedoch immer die Zustimmung der Gemeinde erforderlich. 
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In Pinnow besteht, auch begründet durch die Lage der Gemeinde im  Stadt-Umland-Raum der 
Landeshauptstadt Schwerin, weiterhin eine Nachfrage für Wohnraum. Mit der Flächennutzungsplanung 
bringt die Gemeinde  die beabsichtigte städtebaulichen Entwicklung für das Gemeindegebiet zum 
Ausdruck. Dies erfolgt nach den voraussehbaren Bedürfnissen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. 
Eine maßvolle Wohnbauentwicklung ist Voraussetzung für die Sicherung der kommunalen 
Eigenständigkeit, da sie die Planungshoheit, die demografische Stabilität und die politische sowie 
finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde wahrt. Sie dient ebenfalls dem Erhalt der sozialen und 
infrastrukturellen Einrichtungen. 

 

 

 
Ein wesentlicher Grundsatz der kommunalen Bauleitplanung ist der sparsame Umgang mit Grund- und 
Boden, der berücksichtigt wird. In diesem Zusammenhang wurden Möglichkeiten der Innenentwicklung 
geprüft. Da diese nicht verfügbar sind, plant die Gemeinde die Neuausweisung eines Wohngebietes in 
Anlehnung an ein bestehendes. Hierbei werden ökologisch geringwertige Ackerflächen beansprucht und 
Eingriffe in höherwertige Ökoräume vermieden.   

Die Hinweise zum Umweltbericht werden zur Kenntnis genommen. Mit der gegenständlichen 3. 
Änderung des Teilflächennutzungsplans werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Ein 
Eingriff stellt formell immer eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes dar und ist daher 
entsprechend auszugleichen. Die Ermittlung und Bilanzierung der durch die Wohngebietserweiterung 
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Festlegung von entsprechenden 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Bebauungsplan, nicht im gegenständlichen Planverfahren zur 3. 
Änderung des Teilflächennutzungsplans. Im Vorfeld wurden aber mehrere mögliche Flächen hinsichtlich 
ihrer Eignung für Ausgleichsmaßnahmen geprüft. Die betreffende Fläche in Godern stellt eine geeignet 
Fläche dar. Auf dem Grünland nur Bäume zu pflanzen, wäre tatsächlich kein ausreichender Ausgleich. 
Zusätzlich zur Pflanzung muss das Pflegeregime der Grünlandfläche deutlich geändert werden, um die 
Artenvielfalt zu erhöhen und im Zusammenhang mit den Obstbäumen ein wertvolles Biotop zu schaffen. 

Die Gemeinde Pinnow verfügt über einen ausgeglichenen Haushalt. 
 

 

 
Die nebenstehenden Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Auf die geplante städtebauliche 
Entwicklung, deren Erfordernis und auch den geplanten Ausgleich von Eingriffen wurde bereits zuvor 
eingegangen. 

 

 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 wird die Gemeinde ihr städtebauliches Konzept 
konkretisieren und mittels verbindlicher Festsetzungen auf eine orts- und landschaftsbildverträgliche 
Wohngebietserweiterung hinwirken. 

 
Die Hinweise zum LEP MV werden zur Kenntnis genommen. Die genannten Punkt sind in der 
Begründung zur Änderung des Teilflächennutzungsplans enthalten. Weiterhin wurde das Amt für 
Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg im Planverfahren beteiligt. Nach gegenwärtigem 
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Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Planung der Gemeinde mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3.15 Bürger/in 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung zu den Äußerungen auf 
der nächsten Seite verwiesen. 
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1. Verkehrserschließung 
Die Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Wohngebietserweiterung soll eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die 
Festsetzung der Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des 
bestehenden Wohngebietes zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der 
Wohngebietserweiterung befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Die 
betreffenden Ausführungen in der Begründung werden entsprechend präzisiert. 

 

2. Gründe für unsere Forderung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Straßen im bestehenden Wohngebiet sind 
entsprechend ihrer verkehrlichen Funktion und den einschlägigen technischen Regelwerken für den 
üblichen Anlieger- und Lieferverkehr dimensioniert. Der während der Bauphase auftretende 
Baustellenverkehr ist zeitlich begrenzt und stellt keinen Dauerzustand dar. Der zu erwartende 
zusätzliche Verkehr bleibt auf den durch die Wohnnutzung verursachten Verkehr (Quell- und 
Zielverkehr) beschränkt. Wesentliche Auswirkungen auf das bestehende Wohngebiet und 
Beeinträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu erwarten, da für die Wohngebietserweiterung eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll und der der 
Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr damit am südlichen Rand des bestehenden Wohngebietes 
vorbeigeführt wird. Der Baustellenverkehr erhöht das Verkehrsaufkommen nur temporär und wird nach 
Möglichkeit ebenfalls über die zuvor genannte Zufahrtsstraße abgewickelt.  

 
 
 

 
3.  Forderung 
Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. Eine bauplanungsrechtliche Festsetzung der für die 
Wohngebietserweiterung vorgesehenen Zufahrtsstraße ist bereits im B-Plan Nr. 20 erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3. Änderung Teilflächennutzungsplan-Bereich Pinnow der Gemeinde Pinnow       62 

                                                                                                                                                                           Abwägung zum Vorentwurf                                      Stand: Januar 2026 

 

3.16 Bürger/in  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Verkehrserschließung 
Die Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Wohngebietserweiterung soll eine 
gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden. Dies wurde bereits im 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 20 (für das bestehende Wohngebiet „Am Kiessee“) über die 
Festsetzung der Planstraße D berücksichtigt. Diese wurde im Rahmen der Entwicklung des 
bestehenden Wohngebietes zunächst als unbefestigter Geh- und Radweg hergestellt und soll mit der 
Wohngebietserweiterung befestigt und für auch für den Kfz-Verkehr ausgebaut werden. Die 
betreffenden Ausführungen in der Begründung werden entsprechend präzisiert. 

 

Die Punkte der Begründung werden zur Kenntnis genommen. 

Die Straßen im bestehenden Wohngebiet sind entsprechend ihrer verkehrlichen Funktion und den 
einschlägigen technischen Regelwerken für den üblichen Anlieger- und Lieferverkehr dimensioniert. Der 
während der Bauphase auftretende Baustellenverkehr ist zeitlich begrenzt und stellt keinen 
Dauerzustand dar. Der zu erwartende zusätzliche Verkehr bleibt auf den durch die Wohnnutzung 
verursachten Verkehr (Quell- und Zielverkehr) beschränkt. Wesentliche Auswirkungen auf das 
bestehende Wohngebiet und Beeinträchtigungen der Wohnqualität sind nicht zu erwarten, da für die 
Wohngebietserweiterung eine gesonderte Zufahrt direkt von der Straße Mitteltrift hergestellt werden soll 
und der der Erweiterungsfläche zuzuordnende Verkehr damit am südlichen Rand des bestehenden 
Wohngebietes vorbeigeführt wird. Der Baustellenverkehr erhöht das Verkehrsaufkommen nur temporär 
und wird nach Möglichkeit ebenfalls über die zuvor genannte Zufahrtsstraße abgewickelt.  

 
Die geschilderte Situation bezüglich des verkehrsberuhigten Bereichs, der 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie möglicher baulicher Lösungen werden von der Gemeinde 
unabhängig von dem hier gegenständlichen Planverfahren geprüft, da dies nicht Regelungsgegenstand 
der Bauleitplanung sind. 
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Eine mögliche Wohngebietserweiterung wurde bereits in dem für das bestehende Wohngebiet 
aufgestellten B-Plan Nr. 20 planerisch mitgedacht und soll nun entsprechend umgesetzt werden. Bei 
der Standortwahl bzw. -prüfung nimmt die Gemeinde vorab grundlegende Planungskriterien und 
gesetzliche Rahmenbedingungen zur Bewertung der Umsetzbarkeit einer Planung in den Blick. Die 
genannten Flächen (Seestraße/Am See) befinden sich im Landschaftsschutzgebiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gewässerschutzstreifen zum Kiessee wird in der gegenständlichen Planung berücksichtigt. Er 
wurde auf Grundlage des § 29 NatSchAG M-V in die Planzeichnung übernommen und überlagert 
demnach die dargestellte Wohnbaufläche geringfügig im südlichen Randbereich. Der 
Gewässerschutzstreifen ist von baulichen Anlagen freizuhalten. Eine tiefergehende Betrachtung erfolgt 
auf Ebene des detailschärferen Bebauungsplans, in dem dann ggf. auch spezifische Festsetzungen zur 
Berücksichtigung des Gewässerschutzes getroffen werden können. 

Im Vorfeld der Planung wurden mehrere gemeindeeigene Flächen hinsichtlich ihrer Eignung für 
Ausgleichsmaßnahmen geprüft. Die betreffende Fläche in Godern ist geeignet und für die Gemeinde 
(eigentumsrechtlich) auch verfügbar, um eine Ausgleichsmaßnahme umzusetzen. Sie wurde darum im 
Umweltbericht zum Teilflächennutzungsplan benannt. Die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt aber im Bebauungsplan, nicht im gegenständlichen Planverfahren zur 3. Änderung des 
Teilflächennutzungsplans.  

2.  Infrastruktur im Dorf 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde prüft diese unabhängig von dem hier 
gegenständlichen Planverfahren, da dies nicht Regelungsinhalt der Bauleitplanung ist. 
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Die weiteren Forderungen werden zur Kenntnis genommen. Diese sind nicht relevant für die hier 
gegenständliche Änderung des Teilflächennutzungsplans bzw. wurde bereits in der Abwägung auf den 
vorigen Seiten hierauf eingegangen.  
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